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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Mit einer Motion forderte Martina Bircher (svp, AG) mehr Praxisbezug für das Top-
Management der Bundesverwaltung. Die Covid-Krise habe gezeigt, dass viele
«unlogische Massnahmen [...] in irgendeiner Amtsstube von Theoretikern entworfen»
worden seien, die keinen Praxisbezug mehr hätten. Wie in der Privatwirtschaft sollten
deshalb auch Beamte verpflichtet werden, vor Ort für Anliegen «einfacher Berufe»
sensibilisiert zu werden, forderte Bircher. Bundesrat Ueli Maurer zeigte für das Anliegen
zwar durchaus Sympathie, wies aber darauf hin, dass es nicht notwendig sei, dieses auf
Gesetzesstufe zu regeln. Vielleicht müsse man sich auch überlegen, ob umgekehrt nicht
auch «Leute aus der Praxis in die Verwaltung kommen [müssten]», so Maurer, der damit
auch Verständnis für die Verwaltung signalisierte: «Denn sehr oft werden Einzelanliegen
eingebracht, die im konkreten Fall verständlich sind. Aber wenn Sie hundert Anliegen
betrachten, sehen Sie, wie sich diese diametral entgegenstehen können». Ausser der
geschlossenen SVP-Fraktion und einer Stimme aus der Mitte-EVP-Fraktion folgte die
grosse Kammer dem Antrag des Bundesrats und lehnte die Motion mit 138 zu 56
Stimmen (keine Enthaltung) ab. 1

MOTION
DATUM: 12.09.2022
MARC BÜHLMANN

Volksrechte

Die Gesetzeslage hinsichtlich der Parlaments- sowie der Volksrechte sei entweder nicht
klar genug oder erlaube es sogar überhaupt nicht, eine ausserordentliche Lage zu
bewältigen, eröffnete die Sprecherin der SPK-NR, Marianne Binder-Keller (mitte, AG) ihr
Plädoyer für die Annahme der Motion von Beat Rieder (mitte, VS) zur Bewahrung der
demokratischen Rechte. Die Motion verlange einerseits, dass der Stillstand von Fristen
bei direktdemokratischen Instrumenten oder die Möglichkeit, Wahlen zu verschieben,
in einem Bundesgesetz geregelt werden sollen, damit man sich auch in Krisenzeiten
verlässlich darauf stützen könne. Andererseits verlange der Vorstoss mehr digitale
Möglichkeiten, damit das Parlament auch in Krisenzeiten handlungsfähig bleibe. Zwar
nehme sich eine Subkommission diesen Fragen im Rahmen der Überlegungen zum
«Parlament in Krisenzeiten» bereits an, die Annahme der Motion würde aber die
Notwendigkeit der Bemühungen verdeutlichen. Eine Kommissionsminderheit, die aus
SVP-Mitgliedern bestand, beantragte hingegen die Ablehnung der Motion, weil kein
Handlungsbedarf bestehe und die erwähnte Subkommission ja bereits an der Arbeit sei,
wie Martina Bircher (svp, AG) die Minderheitsposition zusammenfasste. Auch der
Bundesrat – vertreten durch Bundeskanzler Walter Thurnherr – plädierte gegen die
Motion. Eine gesetzliche Regelung sei nicht unbedingt zielführend; die situativ
ergriffenen Massnahmen hätten auch dank guter Zusammenarbeit mit den Kantonen
funktioniert. Der Bundesrat wolle gemäss den Jahreszielen 2021 die Prozesse bei
Abstimmungen und Wahlen überdies sowieso überprüfen. Der zweite Punkt der Motion,
die Forderung nach mehr Digitalisierung, sei zudem derart allgemein formuliert, dass er
vor dem Hintergrund der zahlreichen Massnahmen in diesem Bereich ebenfalls keinen
Mehrwert bringe. Dies sahen allerdings lediglich die geschlossen stimmende SVP-
Fraktion und eine Mehrheit der FDP.Liberalen-Fraktion ebenfalls so. Punkt 1 der Motion
wurde entsprechend mit 109 zu 61 Stimmen und Punkt 2 mit 114 zu 57 Stimmen
angenommen und die Motion somit an den Bundesrat überwiesen. 2

MOTION
DATUM: 16.03.2021
MARC BÜHLMANN
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Wahl- und Abstimmungsverfahren

In der Herbstsession 2020 beugte sich der Nationalrat als Zweitrat über den von der
SPK-SR ausgearbeiteten indirekten Gegenvorschlag zur Transparenzinitiative, mit dem
mehr Transparenz bei der Politikfinanzierung geschaffen werden soll. Nicht weniger als
40 Wortmeldungen zeugen von der Bedeutung, die der Vorlage auch in der grossen
Kammer entgegengebracht wurde. Die beiden Sprecher der SPK-NR – Andri
Silberschmidt (fdp, ZH) und Damien Cottier (fdp, NE) – plädierten für Eintreten und
warben für einige von ihrer Kommission vorgenommene gewichtige Änderungen des
ständerätlichen Vorschlags: Die Mehrheit der Kommission stelle sich, anders als von der
kleinen Kammer vorgeschlagen, gegen jegliche Offenlegung des Namens von
Spenderinnen und Spendern, verlange aber nebst der Offenlegung der Einnahmen auch
jene der Ausgaben von politischen Akteuren, jedoch ohne dass hier erhaltene
Zuwendungen offengelegt werden müssten. Ebenfalls abweichend zum Ständerat
schlage die Mehrheit der Kommission vor, dass bei Abstimmungen und Wahlen bereits
Kampagnenbudgets von CHF 50'000 offengelegt werden – der Ständerat hatte hier eine
Obergrenze von CHF 250'000 vorgesehen und auch die Initiative sah eine höhere
Obergrenze von CHF 100'000 vor. Schliesslich – so die beiden Kommissionssprecher –
müsse diese Offenlegungspflicht nicht nur für Kandidierende für den Nationalrat,
sondern auch für jene für den Ständerat gelten.
Zuerst wurde über Eintreten verhandelt. Eine Kommissionsminderheit bestehend aus
Mitgliedern der SVP-Fraktion begründete ihren Nichteintretensantrag mit den zu
komplizierten Transparenzregeln, die vom Vorschlag vorgesehen seien; das Vertrauen in
die Politik würde so eher geschwächt als gestärkt. Gregor Rutz (svp, ZH) bezeichnete die
Vorlage gar als «Absurdität»: Es bestehe kein Handlungsbedarf und der Vorwurf, die
Schweizer Politik sei korrupt, – Rutz nahm Explizit auf die Vorwürfe der GRECO Bezug –
sei «Unsinn». Transparenz brauche man dort, wo demokratische Defizite bestünden,
was in der Schweiz nicht der Fall sei. Nadine Masshardt (sp, BE), ihres Zeichens Co-
Präsidentin des Trägervereins der Transparenz-Initiative, plädierte für die SP-Fraktion
für Eintreten: Die SPK-NR habe den Gegenvorschlag wirkungslos gemacht, was
insbesondere hinsichtlich der Offenlegung der Spenderinnen und Spender wieder zu
korrigieren sei. Ins gleiche Horn stiess Irène Kälin (gp, AG) für die Fraktion der Grünen.
Ohne Offenlegung von Spenden könne nicht von Transparenz gesprochen werden. Ihre
Fraktion sei deshalb für Eintreten, um hier Korrekturen anzubringen. Auch die Mitte-
Fraktion plädierte via ihre Sprecherin Marianne Binder-Keller (cvp, AG) für Eintreten,
auch wenn die CVP sowohl gegen die Initiative als auch gegen den hier vorliegenden
Vorschlag sei. Dies einerseits, weil die Bestrebungen letztlich auf eine staatliche
Parteienfinanzierung hinausliefen, und andererseits, weil eine Forderung der CVP nicht
erfüllt sei, nämlich die Offenlegung von indirekten Spenden und Querfinanzierungen
beispielsweise durch Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände. Doris Fiala (fdp, ZH)
sprach von «Zeitgeist», der im Moment mehr Transparenz fordere. Allerdings sei diese
Forderung in einem Milizsystem umsichtiger umzusetzen als bei einem System mit
Profipolitikerinnen und -politikern – Fiala nahm Bezug auf ihr Mandat im Europarat, bei
dem sie einer sehr strengen Offenlegungspflicht unterworfen sei. Auch die FDP wolle
keine staatliche Parteienfinanzierung und die Wahrung der Privatsphäre auch bei
politischen Zuwendungen. Der Trend für mehr Transparenz werde «auch vor den Türen
der Schweizer Parteien keinen Halt machen», vermutete Corina Gredig (glp, ZH) und
plädierte für ihre GLP-Fraktion nicht nur für Eintreten, sondern auch für die
Offenlegung der Namen von Spenderinnen und Spendern. Vor der Abstimmung über
Eintreten meldete sich auch Justizministerin Karin Keller-Sutter zu Wort. Sie erinnerte
daran, dass ein gänzlicher Verzicht der Offenlegung von Spenden ein Kernstück der
Transparenzinitiative entfernen würde. Der wesentlich tiefere Schwellenwert von CHF
50'000 für die Offenlegung von Kampagnen wiederum ziehe wohl vor allem
bürokratischen Aufwand nach sich. Zudem sei die Forderung nach einer Offenlegung
der Kampagnenzuwendungen von Ständeratskandidierenden deshalb heikel, weil ja
eigentlich die Kantone für die Wahlen in die kleine Kammer verantwortlich seien. Sie
bat den Rat aber auch deshalb um Eintreten, weil es sinnvoller sei, eine Regelung auf
Gesetzesstufe anzubringen als in der Verfassung. Wie aufgrund der Sprecherinnen und
Sprecher nicht anders zu erwarten war, stimmte die Mehrheit der anwesenden
Nationalrätinnen und Nationalräte für Eintreten. Die 57 Nein-Stimmen stammten aus
der SVP- (52 Stimmen) und der FDP-Fraktion (5 Stimmen), hatten aber gegen die 136 Ja-
Stimmen keine Chance. 

In der Folge ging es um die bereits in der Eintretensdebatte angekündigten
Änderungsanträge. Eine Mehrheit von 135 zu 56 Stimmen folgte dem
Kommissionsvorschlag, dass Parteien nicht nur wie vom Ständerat vorgesehen ihre
Einnahmen, sondern auch ihre Ausgaben offenlegen müssen. Der SVP-

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.09.2020
MARC BÜHLMANN
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Minderheitsantrag, der dem Ständerat folgen wollte, scheiterte also deutlich.
Wesentlich knapper scheiterte der Minderheitsantrag Streiff (evp, BE), mit dem die
Offenlegung von Spenden gefordert worden wäre, nicht aber wie vom Ständerat
vorgesehen mit einer Obergrenze von CHF 25'000, sondern mit einer Obergrenze von
CHF 10'000. Die 94 Stimmen der geschlossenen Fraktionen von SP und Grünen,
unterstützt von 15 Stimmen der Grünliberalen – einzig Martin Bäumle (glp, ZH) sprach
sich für die Mehrheit aus, die die Offenlegung der Spenden ganz streichen wollte –
sowie von 9 Stimmen aus der Mitte-Fraktion und den 2 SVP-Stimmen von Mike Egger
(svp, SG) und Lukas Reimann (svp, SG) reichten gegen die 96 Stimmen für die
Kommissionsmehrheit nicht aus. Der Vorschlag der Kommission obsiegte auch bei der
Frage nach der Höhe der Kampagnenausgaben. Nicht CHF 250'000 wie vom Ständerat
und einer Minderheit Bircher (svp, AG) vorgesehen (130 zu 60 Stimmen), aber auch nicht
CHF 100'000, wie von der Minderheit Streiff vorgeschlagen (171 zu 18 Stimmen), sondern
Kampagnenausgaben von CHF 50'000 sollen neu eine Offenlegung zwingend machen.
Angenommen wurde auch der Vorschlag, dass die einzureichenden Dokumente
stichprobenweise zu kontrollieren seien. 
Da damit aber keiner der Minderheitsanträge eine Mehrheit gefunden hatte und die von
praktisch allen Fraktionen kritisierte, von der SPK-NR ziemlich verwässerte Vorlage so
insgesamt zu viele Gegnerinnen und Gegner hatte, kam es bei der Gesamtabstimmung
wenig überraschend zu einer deutlichen Abfuhr. Lediglich noch 17 Stimmen aus der
FDP-Fraktion sowie eine Stimme aus der Mitte-Fraktion (Martin Landolt (bdp, GL))
unterstützten die Vorlage; standen aber gegen die 168 Gegenstimmen (9 Enthaltungen)
auf verlorenem Posten. Damit wird der Ball dem Ständerat zurückgespielt. 3

Nachdem der Ständerat in der Wintersession 2020 auf dem indirekten Gegenvorschlag
seiner SPK-SR zur Transparenzinitiative beharrt hatte, musste sich die Volkskammer
noch einmal über das Geschäft beugen, mit dem mehr Transparenz bei der
Politikfinanzierung hergestellt werden soll. Die SPK-NR wollte der Idee eine zweite
Chance geben, beantragte mit 14 zu 10 Stimmen Eintreten und schlug drei Ergänzungen
zum Entwurf des Ständerats vor: Parteien sollen auch die Beträge offenlegen müssen,
die sie von ihren Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern erhalten, auch
Ständeratsmitglieder sollten ihr Wahlkampfbudget offenlegen müssen und die
Dokumente, auf denen die verschiedenen Beträge ausgewiesen werden müssen, sollten
stichprobenartig kontrolliert werden. Zudem schlug die SPK-NR bei den
Schwellenwerten vor, die Vorschläge des Ständerats zu übernehmen:
Kampagnenbudgets sollten ab einer Höhe von CHF 50'000 und Spenden ab CHF 25'000
offengelegt werden müssen.
Zur Diskussion standen in der Frühjahrssession 2021 auch einige Minderheitsanträge.
Zuerst forderte eine von SVP-Mitgliedern angeführte Kommissionsminderheit, nicht auf
die Vorlage einzutreten. Mit dem Gegenvorschlag wie auch mit der Initiative selber
würde höchstens «Scheintransparenz» geschaffen und «der Bevölkerung Sand in die
Augen» gestreut, argumentierte Martina Bircher (svp, AG) für diese Minderheit. Mit dem
«administrativen Monster», das etwa durch Stückelung von Spenden einfach umgangen
werden könne, werde über kurz oder lang eine staatliche Parteienfinanzierung
eingeführt und das «bewährte Milizsystem zu Grabe» getragen. Die links-grünen
Votantinnen (Nadine Masshardt, sp, BE; Ada Marra, sp, VD und Irène Kälin, gp, AG)
hoben hingegen im Namen ihrer Fraktionen hervor, dass Transparenz nicht nur immer
stärker von der Bevölkerung gefordert werde, sondern auch ein zentrales Element der
Demokratie sei, um verlorenes Vertrauen wiederherzustellen. Auch die FDP votierte –
gemäss ihrem Sprecher Andri Silberschmidt (fdp, ZH) – für Eintreten, auch wenn volle
Transparenz nicht möglich sei und das Vertrauen der Bevölkerung auch heute nach wie
vor hoch sei. Auch die GLP sprach sich für einen Gegenvorschlag aus: Niemand könne
heute ernsthaft gegen mehr Transparenz eintreten, argumentierte Michel Matter (glp,
GE). Gegen Eintreten stimmten dann neben der fast geschlossenen SVP-Fraktion – nur
Lukas Reimann (svp, SG) wich von der Fraktionslinie ab und Mike Egger (svp SG) enthielt
sich der Stimme – lediglich noch 17 Angehörige der Mitte-Fraktion und vier Freisinnige
(5 enthielten sich der Stimme). Die gesamthaft 70 Gegenstimmen waren aber gegen die
115 Stimmen, die für Eintreten votierten, chancenlos. 
Eine von Marianne Streiff-Feller (evp, BE) angeführte Minderheit forderte für Spenden
einen Mindestbetrag von CHF 10'000 und eine von Andri Silberschmidt angeführte
Minderheit wollte diesen Betrag als Kompromissvorschlag bei CHF 15'000 ansetzen. Die
Initiative selber sah hier CHF 10'000 vor und der Ständerat hatte sich für CHF 25'000
ausgesprochen. Nachdem die Minderheit Streiff-Feller zugunsten des
Kompromissvorschlags zurückgezogen worden war, wurde dieser mit 118 zu 76 Stimmen
angenommen, wobei die Gegenstimmen aus der SVP- und der Mitte-Fraktion
stammten. 

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.03.2021
MARC BÜHLMANN
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Eine SVP-Minderheit, angeführt von Michael Buffat (svp, VD), beantragte, den Vorschlag
der SPK-NR für die Offenlegungspflicht der Beiträge von Mandatsträgerinnen und
Mandatsträgern abzulehnen. Der Vaudois machte geltend, dass das Gesetz mit
Aufnahme dieser Offenlegungspflicht noch weiter verkompliziert werde, weil
Mandatsbeiträge ja an unterschiedliche Parteistufen (national, kantonal, kommunal)
ausbezahlt würden. Auch hier unterlag eine SVP-Mitte-Koalition aus 77 Stimmen einer
117-Stimmen-Mehrheit, die sich für Beibehalten des neuen Vorschlags entschied.
Die gleiche SVP-Minderheit Buffat wollte auch vom Vorschlag der Kommission,
Transparenz auch bei Kampagnen zu Ständeratswahlen herzustellen, nichts wissen.
Michael Buffat argumentierte, dass es sich bei Ständeratswahlen um eine kantonale
Angelegenheit handle und dass der Schwellenwert von CHF 50'000 ungerecht sei, weil
dieser zwar bei grossen, aber wohl nicht bei kleinen Kantonen erreicht würde. Auch
diese Minderheit scheiterte allerdings und der Nationalrat hiess die neue Regelung mit
139 zu 55 Stimmen gut. Erneut fand sich die SVP-Fraktion in der Minderheit, diesmal
allerdings ohne Unterstützung der Mitte-Fraktion.
Eine weitere Minderheit, angeführt von Marianne Binder-Keller (mitte, AG), griff
schliesslich auch den dritten Vorschlag der SPK-NR an, der stichprobenweise
Kontrollen vorsah. Aufwand und Ertrag stünden hier in keinem Verhältnis,
argumentierte die Aargauerin, die in ihrem Votum auch bekannt gab, dass die Mitte-
Fraktion sowohl die Initiative als auch den Gegenvorschlag ablehne. Was nämlich bei
beiden vergessen ginge, sei die Transparenz bei den «indirekten» Spenden. Eigentlich
müssten alle Organisationen, also auch die Gewerkschaften, Wirtschaftsverbände und
NGOs ihre Budgets offenlegen, damit wirklich Transparenz in der Politik herrschen
könne. Mit 112 zu 82 Stimmen wurde erneut der Vorschlag der SPK-NR unterstützt. 
Auch von der linken Ratsseite wurden Minderheitsanträge gestellt. Eine von Irène Kälin
(gp, AG) angeführte Minderheit wollte auf einen im Ständerat abgelehnten Vorschlag der
SPK-SR zurückkommen und eine Busse von CHF 20'000 für Zuwiderhandlung gegen die
Transparenzregeln einführen. Der von den Grünen und der SP-Fraktion unterstützte
Vorschlag kam auf 68 Stimmen (unterstützt von den drei EVP-Mitgliedern), wurde aber
von den 125 Voten aus den anderen Fraktionen überstimmt.
Zu reden gab schliesslich auch ein kurzfristig schriftlich eingereichter Antrag von
Thomas Aeschi (svp, ZG), der die von Marianne Binder geäusserte Kritik aufnahm und
Transparenz für «alle politischen Organisationen» forderte. Verbände hätten viel
grössere Beträge zur Verfügung als Parteien, weshalb sie ebenfalls in die Pflicht
genommen werden müssten, war die schriftliche Begründung des Antrags. Hier
schaltete sich Bundesrätin Karin Keller-Sutter in die Diskussion ein und argumentierte,
dass es wohl zu «rechtlich kaum lösbaren Abgrenzungsschwierigkeiten» kommen
würde, wenn dieser Antrag gutgeheissen würde. Die Argumentation der Justizministerin
schien zu verfangen, wurde der Antrag Aeschi doch mit 121 Stimmen abgelehnt. Die 69
Stimmen, die ihn gutgeheissen hätten, stammten aus der geschlossen stimmenden SVP-
Fraktion und einer Mehrheit der Mitte-Fraktion. 
In der Gesamtabstimmung standen 113 befürwortende 78 ablehnenden Stimmen
gegenüber (3 Enthaltungen). Der Wind hatte damit gedreht, wie die Presse
kommentierte: Im Gegensatz zur Gesamtabstimmung in der Herbstsession 2020
stimmten diesmal nicht nur die FDP, sondern auch die SP, die GP und die GLP für den
Entwurf. Skepsis weckte er nach wie vor bei der SVP-Fraktion, die ihn mit 51 zu 2
Stimmen ablehnte, und bei der Mitte-Fraktion, bei der sich allerdings von 29
Stimmenden immerhin sieben für die Vorlage aussprachen. Der Ständerat wird sich in
der Folge mit den drei neu geschaffenen Differenzen auseinandersetzen müssen. 4

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Im Kanton Aargau bewarben sich bei den Nationalratswahlen 2019 496 Personen auf
36 Listen für einen der 16 Aargauer Nationalratssitze. Der Andrang auf die begehrten
Sitze war dieses Jahr noch einmal deutlich höher als 2015 (288 Kandidierende auf 23
Listen). Dieses Jahr schlug alleine schon die CVP mit neun Listen und 127
Kandidierenden zu Buche. Auch die Anzahl der Kandidatinnen war dieses Jahr so hoch
wie nie zuvor (187, Frauenanteil 37.7%).

Bei den Nationalratswahlen vor vier Jahren hatten sich die SVP und die FDP im Aargau
als Gewinner feiern lassen können. Sie hatten damals beide einen Sitzgewinn
verzeichnet. Die 16 Nationalräte, die den Kanton während der letzten Legislatur in
Bundesbern vertreten hatten, waren damit wie folgt auf die Parteien verteilt: 7 SVP, 3
FDP, 2 SP, 1 CVP, 1 GPS, 1 GLP, 1 BDP. Die beiden letztmaligen Gewinner mussten für die

WAHLEN
DATUM: 20.10.2019
ELIA HEER
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anstehenden Wahlen 2019 als einzige Parteien Rücktritte verkraften, wobei die SVP
besonders betroffen war. Gleich vier ihrer sieben amtierenden Nationalräte fielen der
parteiinternen Alters- und Amtszeitregelung zum Opfer. Sylvia Flückiger-Bäni und Ulrich
Giezendanner zogen sich ganz aus der nationalen Politik zurück. Luzi Stamm und
Maximilian Reimann beschlossen hingegen, auf eigenen Listen erneut zu den Wahlen
anzutreten. Luzi Stamm, seit 28 Jahren im Nationalrat, stieg mit einer nach ihm
benannten Liste und sieben Mitstreitern ins Rennen. Reimann, seinerseits bereits 32
Jahre lang Bundesparlamentarier, führte derweil die Seniorenliste «Team 65+» an. Für
beide waren die Chancen ausserhalb der SVP-Liste ihre Wiederwahl zu schaffen sehr
gering. Der SVP bereiteten zudem im Wahlkampf die Turbulenzen um die inzwischen
zurückgetretene Regierungsrätin Franziska Roth (svp) Kopfzerbrechen. Immerhin gelang
der Volkspartei mit der FDP, der EDU und Reimanns «Team 65+» bei den
Listenverbindungen der Zusammenschluss zu einem breiten rechtsbürgerlichen Block.
Die FDP erhoffte sich von der Verbindung, den freiwerdenden Sitz der
zurückgetretenen Corina Eichenberger zu verteidigen. Der rechtsbürgerliche
Schulterschluss geriet allerdings arg in Schieflage als die SVP im August ihr Wurmplakat
veröffentlichte. Auf dem Plakat war unter anderem ein FDP-blauer Wurm abgebildet,
der einen die Schweiz symbolisierenden Apfel durchbohrt. Die FDP prüfte sogar eine
Auflösung der Listenverbindung, doch aufgrund der bereits abgelaufenen Frist für die
Anmeldung der Listenverbindungen, hatten die Freisinnigen gar keine andere Wahl, als
an die SVP gebunden in die Wahlen zu steigen. In der Mitte schloss sich die BDP mit der
EVP zusammen. Damit sollte der Sitz von Bernhard Guhl (bdp) gerettet werden. Zwar
garantierte die Listenverbindung den beiden Parteien praktisch einen Sitz, doch falls
die EVP mehr Stimmen machen würde als die BDP, könnte Guhl sein Mandat trotzdem
verlieren. Innerhalb der zweiten Mitteverbindung, zwischen der CVP und der GLP, kam
es ebenfalls zu einem Zweikampf, denn beide Parteien hätten gerne jeweils einen
zweiten Sitz erobert. Voraussetzung dafür war jedoch, dass beide Parteien in der Gunst
der Wähler zulegen können. Der zusätzliche Sitz würde dann auf die Partei mit dem
höheren Wähleranteil fallen. Auch bei den linken Parteien zeichnete sich im
Wesentlichen ein Zweikampf ab. Die SP und die Grünen hatten sich beide einen
Sitzgewinn zum Ziel gesetzt, doch es schien sehr unwahrscheinlich, dass dies gleich
beiden Parteien gelingen würde. Zwar gesellte sich zur Listenverbindung der SP und den
Grünen auch noch die Piratenpartei, doch keiner erwartete, dass die Piraten in die
Nähe eines Sitzgewinnes kommen würden. 

Wie in den meisten Kantonen konnten die Grünen und Grünliberalen auch im Kanton
Aargau am Wahlsonntag ihre Wähleranteile kräftig ausbauen. Die Grünen legten
gegenüber 2015 um 4.3 Prozentpunkte zu (neu 9.8%), die GLP um 3.3 Prozentpunkte
(neu 8.5%). Es reichte jedoch keiner der beiden Parteien für einen Sitzgewinn, womit
weiterhin lediglich Irène Kälin (gp) und Beat Flach (glp) im Parlament vertreten sein
werden. Sitzgewinne verzeichnen konnten dafür die jeweiligen Listenpartnerinnen –
trotz vergleichsweise geringerem Wählendenzuwachs. Für die SP (+0.4 Prozentpunkte,
neu 16.5%) schaffte neben den Bisherigen Yvonne Feri und Cédric Wermuth auch
Gabriela Suter den Einzug in den Nationalrat. Die CVP (+1.3 Prozentpunkte, neu 9.9%)
freute sich darüber, dass sie endlich wieder einmal ihren Stimmenanteil ausbauen
konnte, nachdem sie bei den letzten vier Nationalratswahlen jeweils Verluste hatte
einstecken müssen. Neben der bestätigten Ruth Humbel wird für die CVP in der
nächsten Legislatur auch die kantonale Parteipräsidentin Marianne Binder-Keller in der
Grossen Kammer vertreten sein. Die Sitzgewinne von SP und CVP gingen auf Kosten der
FDP und der SVP. Die FDP konnte den Sitz von Corina Eichenberger nicht verteidigen.
Die beiden Bisherigen Thierry Burkhart und Matthias Samuel Jauslin schafften hingegen
die Wiederwahl. Aufgrund der vielen Rücktritte in ihren Reihen, schafften bei der SVP
trotz Sitzverlust gleich drei Neue den Einzug ins nationale Parlament:  Martina Bircher,
Jean-Pierre Gallati und Benjamin Giezendanner. Benjamin Giezendanner folgte damit
direkt auf seinen zurückgetretenen Vater Ulrich Giezendanner. Problemlos
wiedergewählt wurden die drei bisherigen SVP-Nationalräte Thomas Burgherr, Andreas
Glarner und Hansjörg Knecht. Nicht wiedergewählt wurden hingegen wie erwartet Luzi
Stamm und Maximilian Reimann. In der Mitte tauschten die BDP und die EVP einen Sitz,
da die BDP 2.0 Prozentpunkte verlor (neu 3.1%) und von der EVP (+0.3 Prozentpunkte,
neu 3.6%) überholt wurde. Bernhard Guhl verpasste also die Wiederwahl und musste
Lilian Studer (evp) den Sitz überlassen. Die Zusammensetzung der Aargauer
Volksvertretung für die Legislatur 2019-2023 lautet somit: 6 SVP, 3 SP, 2 FDP, 2 CVP, 1
GP, 1 GLP und 1 EVP. Die Wahlen lockten 44.7 Prozent der Stimmberechtigten an die
Urne – 3.6 Prozentpunkte weniger als vor vier Jahren. 

Fünf Wochen nach den Nationalratswahlen fand im Aargau der zweite Wahlgang der
Ständeratswahlen und der Regierungsratsersatzwahl statt. Neu ins Stöckli zogen Thierry
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Burkhard (fdp) und Hansjörg Knecht (svp) ein. Für sie rutschten Maja Riniker (fdp) und
Stefanie Heimgartner (svp) in den Nationalrat nach. Bei der Regierungsratsersatzwahl
setzte sich Jean-Pierre Gallati (svp) als Nachfolger der zurückgetretenen Franziska Roth
durch. Gallati gab bekannt, noch die erste Session im Nationalrat zu besuchen. Danach
wird ihn Bauernverbandspräsident Alois Huber (svp) als nächster auf der SVP-Liste
ersetzen. 5

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Ende Februar 2023 erreichte rund 50 Mieterinnen und Mietern aus dem aargauischen
Windisch eine Wohnungskündigung. Diese Kündigungen erhielten in den Medien grosse
Aufmerksamkeit, weil in der Liegenschaft fortan unbegleitete minderjährige
Asylsuchende untergebracht werden sollten und es den Anschein machte, dass den
Mietenden folglich zugunsten der Asylsuchenden gekündigt worden war. 
Medien und Politik überschlugen sich in der Folge mit Kritik an oder Kommentaren zu
diesem Vorgehen: SVP-Parteipräsident Marco Chiesa (svp, TI) erachtete die Situation als
«Beweis für das Asylchaos», während SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi (svp, ZG)
Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider direkt für diese Situation verantwortlich
machte. Solche Situationen könnten in weiten Teilen der Bevölkerung die Unterstützung
für Geflüchtete gefährden, befürchtete des Weiteren FDP-Präsident Thierry Burkart
(fdp, AG) und auch die Schweizerische Flüchtlingshilfe wehrte sich dagegen, mit
solchen Aktionen verschiedene Personengruppen, die beide günstigen Wohnraum
benötigten, gegeneinander auszuspielen. 
Die SP sah die Wurzel des Problems derweil nicht bei den Asylsuchenden, sondern bei
der «schamlosen Gewinnmacherei der Immobilienkonzerne». Trotzdem sparte man
auch im linken Lager nicht mit Kritik am Vorgehen des Kantons Aargau und dessen
Sozialdienstes. Die Mieterinnen und Mieter aus Windisch hätten wohl gute Chancen, die
Entscheidung anzufechten, äusserte sich schliesslich eine Mietrechtsexpertin
gegenüber dem Blick. So könne es sich um eine missbräuchliche Kündigung handeln, da
die Vermieterin keine Begründung für die Kündigung angegeben habe. Weiter könnten
die Mietparteien auch eine Erstreckung der Kündigungsfrist beantragen, welche bei
finanziellen Härtefällen bis zu vier Jahre betragen kann.
In der Folge wurden auch zahlreiche Vorschläge zur Linderung der Wohnungsnot
eingebracht: Die SVP erachtete diesbezüglich Grenzschliessung als nachhaltiges Rezept
und Martina Bircher (svp, AG) verlangte, Wohnungskündigungen zugunsten der
Unterbringung von Asylsuchenden gesetzlich zu verbieten, scheiterte aber damit im
Nationalrat. SP-Nationalrätin Jacqueline Badran (sp, ZH) schlug stattdessen ein Verbot
der Beherbergungsplattform Airbnb vor.

In den folgenden Tagen wurde jedoch bekannt, dass sich die Situation nicht ganz so
zugetragen hatte, wie ursprünglich angenommen worden war. So hatten die
Eigentümerinnen und Eigentümer der betroffenen Liegenschaft die
Wohnungskündigungen anscheinend in der Absicht verschickt, die Liegenschaft
abzureissen und stattdessen Neubauten zu errichten. Anschliessend seien sie jedoch
vom Kanton angefragt worden, ob die Liegenschaft in Zwischennutzung als
Asylunterkunft verwendet werden könne. Die Gemeinde Windisch sei dabei gleichzeitig
wie die Mieterschaft über das Vorhaben durch die Eigentümerinnen und Eigentümer
und den Kanton informiert worden und habe sich bei der Kantonsregierung dagegen
gewehrt. Obwohl die Medien über diese veränderte Situation informierten, blieb die
Wut über die Vertreibung der Mietenden zugunsten von Asylsuchenden weiterhin
Thema. Dies insbesondere, nachdem bekannt geworden war, dass auch in Zürich
künftig nach einer Kündigung des Mietverhältnisses mit Studierenden
Asylbewerberinnen und Asylbewerber in den betroffenen Wohnungen untergebracht
werden sollten, worüber unter anderem der Tagesanzeiger berichtete. Auch hier
standen jedoch die Wohnungskündigungen nicht in einem direkten Verhältnis zur
Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern. So seien die Kündigungen
aufgrund missbräuchlicher Untermiete ausgesprochen worden und die Liegenschaft
solle lediglich als Zwischennutzung bis zur Sanierung als Asylunterkunft fungieren. 

Hingegen kündigte die Gemeinde Seegräben (ZH) als Vermieterin tatsächlich einem
alleinstehenden Mieter den Mietvertrag für eine 5.5-Zimmer-Wohnung, um eine Familie
von geflüchteten Personen unterzubringen. Die Gemeinde Seegräben hatte laut ihren

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.03.2023
VIKTORIA KIPFER
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eigenen Berechnungen das kantonale Kontingent an aufgenommenen Asylsuchenden
noch nicht erreicht und wollte deshalb die einzige passende Wohnung in
Gemeindeshand für die Unterbringung einer Familie nutzen. Nur wenig später liess die
Gemeinde jedoch verlauten, dass man das Kontingent aufgrund eines administrativen
Fehlers falsch berechnet habe; sie hielt aber an der Wohnungskündigung fest. Lionel
Walter, Sprecher der Schweizerischen Flüchtlingshilfe, nannte die Situation im Blick
einen «bedauerlichen Einzelfall». 6

Unter anderem in Reaktion auf angebliche Mietkündigungen zugunsten von
Asylbewerberinnen und -bewerbern in Windisch (AG) lancierte Martina Bircher (svp, AG)
eine Motion gegen Wohnungskündigungen, um Asylsuchende unterzubringen. Weiter
sollten auch Zwischennutzungen von Mietwohnungen als Asylunterkünfte fortan nicht
mehr rechtens sein, wenn sie zur Auflösung von Mietverträgen führten. Der Bundesrat
erwiderte, dass die Mieterschaft fristgerechte Kündigungen des Mietverhältnisses
anfechten könne und zum Zeitpunkt der Kündigung oftmals nicht klar sei, zu welchem
Zweck und an wen das Wohnobjekt nach einer Mietkündigung vermietet werde. Die von
der Motionärin geforderten Massnahmen könnten hier zu Rechtsunsicherheit führen. In
der Herbstsession 2023 folgte der Nationalrat dem Antrag des Bundesrats und lehnte
die Motion mit 136 zu 53 Stimmen ab. Die geschlossen stimmende SVP-Fraktion
unterstützte den Vorstoss ihrer Fraktionskollegin. 7

MOTION
DATUM: 27.09.2023
VIKTORIA KIPFER

Umweltschutz

Bodenschutz

In einem im September 2021 eingereichten Postulat forderte Gabriela Suter (sp, AG) die
Aufarbeitung der Umweltbelastungen der aktuell in Betrieb stehenden und
ehemaligen Kehrichtverbrennungsanlagen. Suter verlangte, dass im Bericht auf die
Emissionen und Immissionen eingegangen wird, die in den verschiedenen
Betriebsphasen einer KVA kontrolliert beziehungsweise nicht kontrolliert wurden.
Zudem soll dargelegt werden, welche Aufgaben welchen Behörden und Akteuren –
insbesondere Bund, Kantone und einzelne KVA-Betreibende – übertragen wurden und
wie sie diese Aufgaben umsetzen. Schliesslich soll festgehalten werden, ob der aktuelle
rechtliche Rahmen gegebenenfalls angepasst werden müsste. Hintergrund des
Vorstosses war der Umstand, dass rund um eine ehemalige KVA in Lausanne mit
Dioxinen belastete Böden entdeckt worden waren. Suter befürchtete, dass auch die
Böden rund um andere KVA belastet sein könnten. Gemäss Bundesrecht müssten die
Kantone diejenigen Stellen, bei denen die Bodenfruchtbarkeit beeinträchtigt werden
könnte, überwachen. Laut Medienrecherchen sei dies aber bei vielen KVA noch nie
geschehen. Zudem sei von den Medien aufgedeckt worden, dass in der Vergangenheit
die Vollzugskontrollen nur mangelhaft durchgeführt worden seien.
Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulates, welches unter Einbezug der
kantonalen Fachstellen und der KVA-Betreibenden umgesetzt werden soll.
Der Nationalrat behandelte das Postulat in der Frühjahrssession 2022, weil es von
Martina Bircher (svp, AG) bekämpft worden war. Nachdem Gabriela Suter ihr Anliegen
vorgestellt hatte, kritisierte Martina Bircher, dass die Anforderungen an den verlangten
Bericht unrealistisch seien, zumal die historischen Daten, die noch zur Verfügung
stünden, wahrscheinlich nicht komplett seien. Zudem läge der Betrieb einer KVA in der
Kompetenz der Kantone und Gemeinden. Daher sei es fraglich, was mit den im Bericht
erarbeiteten Empfehlungen geschehen werde. Umweltministerin Sommaruga setzte
sich für die Annahme des Postulates ein. Es sei aber wichtig zu betonen, dass dieser
Bericht nicht die Bodenanalysen der lokalen Behörden ersetzen könne. Das Ziel des
Berichts sei es aber, diese Arbeiten zu unterstützen. Die grosse Kammer folgte den
Worten Sommarugas und nahm das Postulat mit 108 zu 72 Stimmen bei 6 Enthaltungen
an. Deutlich Mehrheiten der Fraktionen von SVP und FDP.Liberale sowie einige
Mitglieder der Mitte lehnten das Postulat ab. 8

POSTULAT
DATUM: 17.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Ergänzungsleistungen (EL)

Die SGK-NR forderte den Bundesrat im Oktober 2023 mittels Motion auf, die
Rückerstattungspflicht der Ergänzungsleistungen von Erbenden rückgängig zu
machen und der Bundesversammlung eine entsprechende Änderung des ELG
vorzulegen. Die aktuelle Gesetzeslage erlaube es Personen, welche unter dem
Existenzminimum leben und Ergänzungsleistungen beziehen, ihr Eigenheim nicht
verkaufen zu müssen, wenn die Hypothekarzinsbelastung in etwa der Wohnungsmiete
entspreche. Die Kommission sah nun eine Problematik bei Personen, die ihr Eigenheim
an ihre Nachkommen vererben möchten. Dabei könnten die Erben EL-
rückzahlungspflichtig werden, was trotzdem den Verkauf des Eigenheims zur Folge
haben könnte.
Im November 2023 beantragte der Bundesrat die Annahme der Motion. 
Der Nationalrat befasste sich in der Frühjahrssession 2024 mit der Motion. Das
Anliegen wurde von Thomas de Courten (svp, BL) und Benjamin Roduit (mitte, VS)
präsentiert, wobei sie neben der Existenzgefährdung von Betroffenen noch über den
grossen bürokratischen Aufwand sprachen, der durch die aktuelle Gesetzeslage
bestehe. Auch generiere man deutlich weniger Einnahmen, als man sich durch die
zurückerstatteten Beträge erhofft habe. Einige Ratsmitglieder zweifelten die Relevanz
des Vorstosses mit ihren Zwischenfragen jedoch an: So wollte Markus Ritter (mitte, SG)
beispielsweise wissen, woher die Kommission die Information habe, dass dieses
Problem bei Personen in der Landwirtschaft vorkäme. Ihm sei kein solcher Fall bekannt.
Martina Bircher (svp, AG) wiederum fragte, ob eine existenzgefährdende EL-
Rückzahlung nicht bereits heute durch ein Erlassgesuch geklärt werden könne, dass bei
gutem Glauben und «grosser finanzieller Härte» bei der zuständigen EL-Stelle
eingereicht werden kann, so dass man eine Rückzahlung umgehen könne. Eine
Minderheit Nantermod (fdp, VS) verlangte die Ablehnung der Motion: Sie schaffe
Ungleichheit, da die geforderte Streichung der entsprechenden Bestimmungen nicht
die Eltern sondern die Erben schützen würde. Es sei problematisch den EL-Bezug von
Personen unterschiedlich zu gestalten, welche zwar über das gleiche Vermögen
verfügten, jedoch unterschiedliche Anlageformen besässen. Bundesrätin Elisabeth
Baume-Schneider schloss sich der Kommissionsmehrheit an und erwähnte, dass die
aktuelle Lage auch weitere unerwünschte Folgen haben könne, wie der Umstand, dass
Versicherte keine Leistungen bezögen, welche ihnen eigentlich zuständen, um ihre
Erbinnen und Erben finanziell zu entlasten.
Der Nationalrat lehnte den Vorstoss mit 117 zu 57 Stimmen (13 Enthaltungen) ab. Die
Stimmen von der Grünen und der SP-Fraktion und vereinzelten Mitgliedern der SVP und
Mitte reichten nicht um eine Mehrheit zu finden. 9

MOTION
DATUM: 27.10.2023
NIC TÖNY

Private Vorsorge

Eine Mehrheit der SGK-SR forderte den Bundesrat im November 2023 mit einer Motion
auf, die gesetzlichen Grundlagen im ZGB so anzupassen, dass Personen, die in ein
Alters- oder Pflegeheim eintreten, ihren gesetzlichen Wohnsitz behalten dürfen.
Gemäss ZGB verlegten nur diejenigen Bewohnenden von Alters- und Pflegeheimen
ihren Wohnsitz, die «freiwillig» in ein Heim eintreten. Bei Personen, die nicht
«freiwillig» eintreten, beispielsweise verbeiständeten Personen, bleibe der Wohnsitz
am bisherigen Wohnort.
Martina Bircher (svp, AG) sprach in der Frühjahrssession 2024 im Nationalrat  für die
Kommissionsmehrheit: Das Merkmal der «Freiwilligkeit» erzeuge in der Praxis
Probleme, da diese häufig nicht klar festzustellen sei. Zudem zögen Personen oft in
Heime ausserhalb ihres Wohnkantons, so dass die EL in einem anderen Kanton bezogen
würden, als zuvor Steuern bezahlt wurden. Auch bestehe häufig noch eine emotionale
Bindung zum ehemaligen Wohnort, die durch die gesetzliche Verschiebung des
Wohnsitzes gekappt werde. Eine Minderheit Weichelt (al, ZG) forderte die Ablehnung
der Motion. Es sei unklar, welche gesetzliche Grundlage die Motion ändern möchte, da
sie zwar vom ZGB spreche, aber der steuerliche Wohnsitz, um den es der Motion
eigentlich gehe, nicht in diesem geregelt sei. Die tatsächliche rechtliche Grundlage, das
Steuerharmonisierungsgesetz, kenne den Aspekt der «Freiwilligkeit» bei der Situierung
des steuerlichen Wohnsitzes nicht, hier sei nur der Aufenthaltsort entscheidend.
Bundesrat Jans schloss sich dem Antrag der Minderheit Weichelt an, da auch er die
Lösung des Problems nicht in einer Änderung des ZGB sah. Eine Annahme der Motion

MOTION
DATUM: 17.11.2023
NIC TÖNY
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führe zu mehr Unklarheiten, als dass sie Nutzen stiften würde.
Die Mehrheit der grossen Kammer sah es anders als der Bundesrat: Sie nahm die Motion
mit 117 zu 58 Stimmen (0 Enthaltungen) an. Die geschlossen stimmenden Fraktionen von
SP und Grünen und zwei Mitglieder der Mitte stimmten gegen die Motion. 10

Krankenversicherung

In der SGK-NR fand die Botschaft des Bundesrates bezüglich der Änderung des KVG
hinsichtlich des Datenaustauschs und Risikoausgleichs Anklang und die Kommission
beantragte im November 2023 einstimmig mit 17 zu 0 Stimmen (4 Enthaltungen) den
entsprechenden Entwurf anzunehmen.
Für die Kommission präsentierten Regine Sauter (fdp, ZH) und Léonore Porchet (gp, VD)
das Geschäft in der Wintersession 2023 im Nationalrat. Eintreten war unbestritten, es
gab aber eine Reihe von Minderheitsanträgen: Eine Minderheit Bircher (svp, AG)
forderte, dass in der Schweiz lebende Personen ohne AHV-Nummer oder
Aufenthaltsrecht von der OKP ausgeschlossen werden. Der Minderheitsantrag schaffte
es nicht, ausserhalb der SVP-Fraktion Fuss zu fassen und wurde abgelehnt. Ein
Minderheitsantrag Aeschi (svp, ZG), der ähnlich wie Bircher Missstände bei der
Krankenversicherung von Sans-Papiers ausmachte, blieb ebenfalls chancenlos. Manuela
Weichelt (gp, ZG) wiederum verlangte in ihrem Minderheitsantrag die Streichung der
Möglichkeit, sich rückwirkend versichern zu lassen, da dies falsche Anreize setze.
Ausser der Grünen- und der SP-Fraktion stimmte ihrem Minderheitsantrag niemand zu
und er wurde ebenfalls abgelehnt. Die Minderheit de Courten (svp, BL) hingegen, die
forderte, dass das BFS bei den aggregierten Kosten der Versicherten die Nationalität
erhebt, fand in der grossen Kammer eine knappe Mehrheit. 
Der Nationalrat nahm die Revision des Bundesgesetzes mit 132 zu 0 Stimmen (62
Enthaltungen) einstimmig  in der Gesamtabstimmung an, wobei alle Enthaltungen von
den geschlossen stimmenden Fraktionen der SP und den Grünen stammten. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2023
NIC TÖNY

Soziale Gruppen

Soziale Gruppen

En octobre 2020, le Conseil national a rejeté un postulat Funiciello (ps, BE), qui
demandait des éclaircissements sur les conséquences sociales de la gestion de la
crise du coronavirus. Se basant sur une étude de l'OCDE, la députée socialiste explique
que certains groupes de la population (comme les femmes, les personnes de couleur ou
les personnes exilées) souffrent plus de la crise sanitaire. Cela s'explique notamment
par un accès différent au travail rétribué ou une surreprésentation dans le domaine
professionnel des soins. Tamara Funiciello demandait au Conseil fédéral de rédiger un
rapport sur l'impact de la crise sur ces groupes plus vulnérables, afin d'en tirer des
enseignements pour l'avenir. Alain Berset, ministre en charge de l'Intérieur, s'est
prononcé au nom de son collège pour une acceptation du postulat, soulignant que ces
questions seront de toute façon abordées dans un rapport sur la gestion de la crise plus
large, déjà mandaté à l'administration. Martina Bircher (udc, AG), qui a combattu le
postulat, a présenté la position de l'UDC, qui estime qu'un rapport ne rendrait pas le
virus «plus juste» et qu'il n'était pas nécessaire de créer une crise du genre en plus
d'une crise sanitaire. Elle a également avancé les coûts bureaucratiques d'un tel texte.
Le PLR et une large majorité du groupe du centre se sont montrés du même avis,
faisant échouer le postulat avec 98 voix contre, 80 voix pour, sans abstentions. 12

POSTULAT
DATUM: 29.10.2020
SOPHIE GUIGNARD
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Migrationspolitik

Im Mai 2020 reichte Nationalrätin Martina Bircher (svp, AG) zwei Vorstösse betreffend
die ausländerrechtliche Administrativhaft (Mo. 20.3323, Mo.20.3327) ein. So verlangte
sie in letzterer Motion die Aufrechterhaltung der Administrativhaft für straffällige
Ausländer, insbesondere während der Corona-Pandemie. Mit der ausländerrechtlichen
Administrativhaft soll die Ausreise einer ab- oder ausgewiesenen ausländischen Person
aus der Schweiz garantiert werden. Da während der Corona-Pandemie keine
Ausschaffungen durchgesetzt worden seien, seien auch straffällige Individuen aus der
Administrativhaft entlassen worden. Mittels einer notrechtlichen Grundlage sollte die
ausländerrechtliche Administrativhaft für straffällige Individuen gemäss der Motionärin
unter anderem für die Dauer der ausserordentlichen Lage verlängert werden dürfen.
Der Bundesrat argumentierte dagegen, dass der Entscheid über die Entlassung aus der
Administrativhaft auch während der ausserordentlichen Lage weiterhin im Einzelfall
gefällt werde. Da sich Ende März 2020 keine einzige Person seit mehr als 15 Monaten in
ausländerstrafrechtlichen Administrativhaft befunden habe, erachtete der Bundesrat
die aktuelle Haftfrist von maximal 18 Monaten als ausreichend und beantragte folglich
die Ablehnung der Motion. 
In der Frühjahrssession 2022, also kurz bevor der Bundesrat die Rückkehr zur normalen
Lage verkündete, lehnte der Nationalrat die Motion mit 138 zu 54 Stimmen ab. 13

MOTION
DATUM: 02.03.2022
VIKTORIA KIPFER

Anfang Mai 2020 reichte Nationalrätin Martina Bircher (svp, AG) zwei Motionen zur
ausländerrechtlichen Administrativhaft ein (Mo. 20.3323 und Mo. 20.3327). Erstere
forderte eine notrechtliche Grundlage, um aus der Administrativhaft entlassene
Individuen zu überwachen. Um zu vermeiden, dass die betroffenen Personen nach der
Entlassung untertauchen, schlug die Motionärin etwa Fussfesseln oder eine tägliche
Meldepflicht bei den Behörden vor. Sie argumentierte, dass insbesondere während der
Coronakrise viele Ausschaffungen – unter anderem aufgrund geschlossener Grenzen
oder fehlender Flüge – ausgesetzt und deshalb viele Personen aus der Administrativhaft
entlassen worden seien. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er
erwiderte, dass für Ausländerinnen und Ausländer, die einer Wegweisungsverfügung
unterstehen, bereits eine regelmässige Meldepflicht bei den Behörden bestehe. Des
Weiteren könne ein Untertauchen durch elektronische Fussfesseln nur bedingt
verhindert werden; dies sei schon in der Antwort auf eine Motion Nantermod (fdp, VS;
Mo. 18.3079) dargelegt worden. Nicht zuletzt hätten die Kantone bereits Einwände
gegen entsprechende Massnahmen geäussert. In der Frühjahrssession 2022 lehnte der
Nationalrat die Motion mit 138 zu 54 Stimmen ab. 14

MOTION
DATUM: 02.03.2022
VIKTORIA KIPFER

Asylpolitik

In Form einer Motion verlangte Martina Bircher (svp, AG), dass einer Person, sobald ihr
das Asyl oder die Flüchtlingseigenschaft abgesprochen wurde – beispielsweise weil
diese Personen unerlaubt in ihr Heimatland gereist war –, auch die Aufenthalts- und
Niederlassungsbewilligung abgesprochen werden soll. Bundesrätin Karin Keller-Sutter
erläuterte im Ratsplenum, dass das Anliegen der Motionärin in Bezug auf den Widerruf
der Aufenthaltsbewilligung bereits erfüllt sei, da diese gleichzeitig mit dem Asyl
entzogen werde. Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung sei an andere Kriterien
geknüpft und komplexer, der Bundesrat erachte aber auch diese bestehenden
Möglichkeiten als ausreichend und empfehle die Motion somit zur Ablehnung, so die
Bundesrätin weiter. Der Nationalrat folgte sodann dem Vorschlag des Bundesrates und
sprach sich mit 135 zu 52 Stimmen (0 Enthaltungen) gegen die Motion aus, wobei einzig
die Mitglieder der SVP-Fraktion für das Anliegen stimmten. 15

MOTION
DATUM: 08.06.2022
SARAH KUHN

In der Wintersession 2023 befürwortete der Nationalrat eine Motion seiner SPK, die
den Zugang zum Arbeitsmarkt für Personen mit Schutzstatus S erleichtern wollte,
indem die Bewilligungs- in eine Meldepflicht umgewandelt würde. 
Der Bundesrat hatte ebenfalls die Annahme des Vorstosses beantragt. Dennoch kam es
im Nationalrat zu einer Abstimmung, da eine Minderheit Bircher (svp, AG) auf Ablehnung
plädierte. Diese fand jedoch über die geschlossen dagegen stimmende Fraktion der SVP
hinaus keine Unterstützung, womit die Motion mit 128 zu 64 Stimmen vom Erstrat
angenommen wurde. 16
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In der Wintersession 2023 beugte sich der Nationalrat über eine zuvor vom Ständerat
befürwortete Motion Salzmann (svp, BE) mit der Forderung nach einer
Rückführungsoffensive. Während der Nationalrat im Juni 2023 im Rahmen der
ausserordentlichen Session «Migration» noch die Ablehnung einer identisch lautenden
Motion der SVP-Fraktion (Mo. 23.3073) beschlossen hatte, revidierte er nun diesen
Entscheid. Er tat dies auf Anraten einer breiten Mehrheit der SPK-NR, nachdem die
Kommission Vertretende der Kantone und der Internationalen Organisation für
Migration (IOM), sowie einen Experten für Migrationsrecht angehört und daraufhin
Handlungsbedarf ausgemacht hatte. Hingegen erachtete die Kommissionsmehrheit die
vom Motionär ebenfalls geforderte Ergreifung von Sanktionen gegenüber
Herkunftsländern im Falle einer fehlenden Kooperationsbereitschaft als nicht
zielführend, weswegen sie die Annahme der Motion ohne diesen Passus beantragte. 
Mit 127 zu 67 Stimmen (0 Enthaltungen) stimmte der Nationalrat für die abgeänderte
Version der Motion und sprach sich gegen die unveränderte Annahme der Motion aus,
wie dies eine Minderheit Bircher (svp, AG) im Namen der SVP-Fraktion verlangt hatte.
Mit ähnlichem Stimmenverhältnis, aber diesmal unter Opposition des links-grünen
Ratsspektrum, sprach er sich in der Folge auch gegen einen Einzelantrag von Céline
Widmer (sp, ZH) aus, die die komplette Ablehnung der Motion gefordert hatte. 17

MOTION
DATUM: 19.12.2023
MARLÈNE GERBER

Familienpolitik

Dass die «Ehe für alle» an der Urne wohl angenommen werden würde, zeichnete sich
bereits relativ früh in der Abstimmungskampagne ab. Schon die ersten Umfragen von
Tamedia und SRG ab Mitte August zeigten komfortable Mehrheiten für die Vorlage von
weit über 60 Prozent, woraufhin die Medien die Abstimmung bereits für gewonnen
erklärten. Dies tat der Intensität, mit der sie über die Abstimmungsvorlage berichteten,
indes keinen Abbruch. Häufig porträtierten sie gleichgeschlechtliche Paare oder
homosexuelle Prominente, die der Vorlage ein Gesicht gaben. Weiter machte die
Befürwortendenseite zwar nicht mit einer breiten Inseratekampagne, aber vor allem mit
bunten Aktionen auf sich aufmerksam, welche die Medien in Druckerschwärze
übersetzten. So planten die Befürwortenden zum Kampagnenstart Ende Juni Aktionen
in zwanzig Städten, führten Hochzeitszeremonien auf dem Berner Helvetiaplatz durch
oder weibelten an Pride-Umzügen für die Vorlage. Über 20'000 Teilnehmende
verzeichnete etwa die Zurich Pride, nachdem LGBTQ+-Organisationen auf die
«wichtigste gesellschaftspolitische Abstimmung seit Jahrzehnten» hingewiesen und zur
Teilnahme an der Demonstration durch die Innenstadt aufgerufen hatten. Beim Umzug
mit dabei waren nicht nur Angehörige der LGBTQ+-Gemeinschaft, sondern unter
anderem auch Grossunternehmen wie IKEA, UBS und Swiss sowie Sektionen der Polizei
und der Armee. Dass die Unterstützung in der Gesellschaft ausgesprochen breit war,
zeigte sich somit also nicht nur an der klar positiven Tonalität in den Medien, welche
das FÖG festgestellt hatte, oder an der öffentlichen Unterstützung durch viele
Prominente, sondern auch durch klare Positionsbezüge von Unternehmen  –  ein in der
Schweiz während Abstimmungskampagnen eher selten beobachteter Umstand. Dass
sich IKEA in einen Schweizer Abstimmungskampf einschaltete, war indes nicht ganz neu:
Bereits im Vorjahr hatte sich das Möbelunternehmen mit Inseraten und Clips für die
Einführung des Vaterschaftsurlaubs ausgesprochen.

Das im Abstimmungskampf immer wieder vorgebrachte Argument der Befürwortenden
lautete, dass es die Annahme der Vorlage ermögliche, eine nach wie vor bestehende
und für viele Menschen unbegründet erscheinende rechtliche Ungleichbehandlung zu
beseitigen, ohne dass anderen Personen daraus Nachteile erwachsen würden. Es sei
nicht die Aufgabe des Staates, private Beziehungen zu werten oder Menschen
vorzuschreiben, wie sie ihr Privat- und Familienleben zu führen hätten, führte
Bundesrätin Keller-Sutter an ihrer Medienkonferenz zur Eröffnung der
Abstimmungskampagne weiter aus. Mit der zivilen Ehe könnten Ungleichheiten für
gleichgeschlechtliche Paare in Bezug auf die gemeinsame Adoption, den Zugang zu
Fortpflanzungsmedizin und bei der Einbürgerung beseitigt werden, die trotz der
Möglichkeit der eingetragenen Partnerschaft bisher fortbestanden hätten. Zudem
hätten Studien gezeigt, «dass für die Entwicklung der Kinder nicht die
Familienkonstellation entscheidend ist, sondern die Fürsorge und die Zuwendung, die
sie in der Familie erhalten». Dies brachte die Bundesrätin vor, um eines der
Hauptargumente der Gegnerschaft zu entkräften.

Denn insbesondere Letzteres bestritten Angehörige des Referendumskomitees nämlich
vehement und richteten sich dezidiert gegen die mit der Vorlage zu schaffende
Neuerung, welche lesbischen Paaren in der Schweiz Zugang zur Samenspende
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verschaffen wollte. Die Argumente der Gegnerschaft gründeten dabei auf dem
Kindeswohl – die «Psyche der Kinder bleibt auf der Strecke», titelt etwa die Weltwoche,
deren Redaktion sich hauptsächlich gegen die Vorlage stellte. Jedes Kind habe ein
Recht auf einen Vater. Ein Kind brauche Vorbilder von beiden Geschlechtern und «die
Verwurzelung in der Ursprungsfamilie [sei] für die kindliche Identitätsbildung zentral»,
argumentierte die Gegnerschaft im Abstimmungsbüchlein. In den Medien zu reden gab
in diesem Zusammenhang auch ein von gegnerischen Kreisen unter der Leitung des
ehemaligen Walliser Nationalrats Oskar Freysinger lanciertes Abstimmungsplakat, das in
schwarzweisser Farbgebung grossflächig das Gesicht eines Zombies mit stechenden
Augen zeigte, begleitet vom Slogan «Enfants avec un mort» respektive «Kinder mit
einem Toten». Nach Berichten aus einer Walliser Gemeinde, in der ein Plakat in der
Nähe einer Primarschule aufgestellt worden war und daraufhin wegen verängstigten
Reaktionen hatte entfernt werden müssen, wurden hingegen die Auswirkungen des
Plakats selber auf das Kindswohl diskutiert. Nicht zuletzt sei der Zugang zur
Samenspende für lesbische Paare auch nicht verfassungskonform, da Art. 119 der BV die
medizinisch unterstützte Fortpflanzung nur bei Unfruchtbarkeit oder Gefahr einer
schweren Krankheit erlaube, argumentierten die Gegnerinnen und Gegner weiter. Es
gehe nicht, lesbische Paare aufgrund eines unerfüllten Kinderwunsches als unfruchtbar
einzustufen. Als weitere negative Folge des Zugangs zur Samenspende für lesbische
Paare befürchtete die Gegnerschaft bereits weitere Lockerungsschritte in der
medizinisch unterstützten Fortpflanzung, namentlich die Eizellenspende und die
Leihmutterschaft, da auch Alleinstehende oder schwule Paare sich bald auf ihr Recht
auf Kinder berufen könnten. 

Überaus häufig berichteten die Medien im Laufe der Abstimmungskampagne auch über
die Positionsbezüge von Parteien und Kirchen, da sich die Haltungen auch innerhalb
gewisser Parteien und kirchlicher Kreise teilweise stark unterschieden. Während sich
alle Sektionen der SP, Grünen, GLP und auch der FDP –  nach einigen Wirren bei den
Jungfreisinnigen in Genf und mit Ausnahme der Stimmfreigabe der Kantonalsektion
Jura – für die Vorlage ausgesprochen hatten, zeigte sich das Bild bei der Mitte und der
SVP etwas weniger klar. Schliesslich kam es zwar nur zu wenigen abweichenden
kantonalen Parolenfassungen, aber dennoch äusserten sich prominente
Aushängeschilder öffentlich mit abweichenden Parteimeinungen. Bei der Mitte
scherten etwa der Tessiner Nationalrat Marco Romano und sein Walliser Ratskollege
Benjamin Roduit aus. Beide engagierten sich im Referendumskomitee, obwohl die Mitte
an ihrer Delegiertenversammlung ein deutliches Ja beschlossen hatte. Auf der anderen
Seite gab es bei der SVP, die das Referendum ergriffen hatte, vor allem junge
Parteimitglieder, welche die Vorlage öffentlich unterstützten. Präsent in den Medien
waren vor allem Michael Frauchiger, Vorstandsmitglied der SVP Zürich und als
Homosexueller potentiell von der Vorlage betroffen, sowie die Aargauer Nationalrätin
Martina Bircher. Frauchiger lancierte ein eigenes Ja-Komitee aus SVP-Mitgliedern, um
sichtbar zu machen, dass die SVP keine Hinterwäldler-Partei sei, wie er gegenüber den
Medien erklärte. Gegenüber dem Blick liess Bircher verlauten, dass sie innerhalb der
SVP in dieser Frage einen Graben zwischen der älteren und der jüngeren Generation
vermute, wobei erstere auch religiöse Werte in den Vordergrund stelle, während sich
letztere primär gegen jegliche Einmischung durch den Staat zur Wehr setze.
Nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb der Kirchen unterschieden sich die
Positionen zur «Ehe für alle»: Während die Schweizerische Bischofskonferenz (SBK) ein
Nein beschloss, portierte der Katholische Frauenbund ein Ja, ebenso wie die
evangelisch-reformierte Kirche. Expertinnen und Experten stellten bei den Kirchen in
Fragen rund um die Homosexualität in den letzten Jahren einen zunehmenden
Wertewandel fest, was eine aktuelle GFS-Studie zumindest nicht widerlegte. Gemäss
dieser befürworteten zwei Drittel der Katholikinnen und Katholiken die zur Abstimmung
stehende Vorlage. Hingegen warfen einzelne im Vorfeld der Abstimmungen publizierte
Zeitungsberichte Licht auf die in gewissen Kreisen noch immer existierende Praxis der
Konversionstherapie. 18

In Abweichung zum Entscheid des Ständerats, der sich auf Anraten seiner Kommission
in der Herbstsession 2023 dafür ausgesprochen hatte, die Kantone zum vollen
Lastenausgleich bei den Familienzulagen zu verpflichten, sprach sich die Mehrheit der
nationalrätlichen Kommission in der Folge für eine andere Lösung aus: Mit knappen 13
zu 12 Stimmen beantragte die SGK-NR ihrem Rat, den Kantonen lediglich einen
Teilausgleich vorzuschreiben, da sie einen vollen Lastenausgleich als zu starken Eingriff
in deren Kompetenzen erachtete. 
Im Nationalrat, der sich in der Wintersession 2023 über das Geschäft beugte, blieb
zuerst eine Minderheit Bircher (svp, AG) mit 144 zu 45 Stimmen (2 Enthaltungen)
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chancenlos, die gar keinen Eingriff des Bundes in die kantonale Regelung des
Lastenausgleichs bei Familienzulagen tolerieren wollte und deshalb auf Nichteintreten
plädiert hatte. In der Detailberatung warb eine Minderheit Roduit (mitte, VS) für einen
vollen Lastenausgleich und somit für die Zustimmung zur Version des Ständerats.
Roduit zeigte sich unter anderem überzeugt, dass ein Teilausgleich nichts am Status
quo ändern würde, da die ungleiche finanzielle Belastung zwischen den verschiedenen
Familienausgleichskassen dadurch nicht beseitigt werden könnte. In Anbetracht der
knappen Mehrheitsverhältnisse in der Kommission mag das vom Nationalrat gefällte
Verdikt in seiner Deutlichkeit erstaunen: Der Antrag der Kommissionsmehrheit wurde
zugunsten der Kommissionsminderheit mit 149 zu 40 Stimmen (5 Enthaltungen)
abgelehnt, womit auch der Nationalrat am Modell des vollen Lastenausgleichs festhielt.
Dennoch schuf der Nationalrat eine kleine Differenz zum Ständerat, indem er auf
Anraten seiner Kommissionsmehrheit die Übergangsfristen von zwei auf drei Jahre
ausdehnte und gleichzeitig die Kantone dazu verpflichten wollte, sogenannte
Begleitmassnahmen zur Steigerung der Effizienz und Effektivität der
Familienausgleichskassen in die Wege zu leiten. Gegen diese Verlängerung der
Übergangsfrist hatte sich eine Kommissionsminderheit Prelicz-Huber (gp, ZH) erfolglos
gewehrt. Sie sah darin eine unnötige Verzögerung, die zu Lasten der bereits finanziell
stark belasteten Familienausgleichskassen gehe. Zudem scheiterte auch eine
Minderheit Gysi (sp, SG), die zur Stärkung der Kaufkraft von Familien die Auszahlung
einer 13. Kinder- und Ausbildungszulage verlangte. Wie bereits die Minderheit Prelicz-
Huber fand auch sie kaum Unterstützung über die links-grünen Fraktionsgrenzen
hinaus. 
In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat die minim abgeänderte Vorlage mit 161
zu 34 Stimmen (1 Enthaltung) an. Gegen den Entwurf stellten sich Teile der Fraktionen
der SVP und der FDP. 19

Frauen und  Gleichstellungspolitik

En juin 2020, le Conseil national a refusé – par 102 voix contre 83 et deux abstentions –
un postulat Schneider Schüttel (ps, FR) qui demandait un rapport sur les conséquences
de la crise du Covid-19 en fonction du sexe. Le postulat a été combattu par l'UDC
Martina Bircher (udc, AG), qui avait également combattu un postulat similaire, lancé
également par une femme socialiste, Tamara Funiciello. Martina Bircher a repris le
même argument, à savoir qu'elle estime important de ne pas faire une «crise de genre»
de la crise sanitaire. Elle ajoute en outre, qu'il est exagéré de considérer toutes les
différences sociales sous l'angle du genre, puisqu'elle connaît des femmes conduisant
des transports en commun, ainsi que des pères au foyer. Ce sont ces arguments, ou
peut-être l'apport du Conseiller fédéral Parmelin, qui a promis que le facteur genre
serait traité dans les rapports prévus sur la gestion de crise, qui ont conduit à l'échec
de l'objet. 20
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